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Ius cavendi

Mit dem Begriff "ius cavendi" wurde das Recht des Staates zur

Anwendung von Präventivmaßregeln gegenüber Anordnungen der

geistlichen Gewalt bezeichnet, die staatliche Interessen beeinträchtigen

konnten. Es gehörte zu den Rechten "circa sacra maiestaticum", die

nach der Reformation jeweils von Jurisdiktionalismus, Gallikanismus,

Josephinismus, Febronianismus, Regalismus sowie Staatskirchentum

theoretisiert und bis zur französischen Revolution von den Landesherren

bzw. Staaten beansprucht wurden.
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